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Mit Hochfürstlich - Heßischen gnädigstem Privilegio.

Montag den 2oiLn Januarius.

Verordnung wegen des vcrbottenen Schieffcn auf Neujahr, Hoch
zeiten, Kirchmeffen und anderen Gelegenheiten.

Wo» GotteS Gnaden wir jzriedrich, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld, Graf zu Catze»-
elnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau rc. Ritter des Königlich

. Groß - Brittannischen Ordens vom blauen Hosenbaude, wie auch des König!. Preußimre»
Ordens vom schwarzen Adler rc. rc. . 8 7 ^

Liebe Getteue! ' -

AAachdem das unerlaubte Schießen auf Neujahr, desgleichen bey Hochzeiten, Kirchmessen und
tJv anderen Gelegenheiten zwar durch verschiedene Ordnungen, und noch zuletzt durch das unterm
izten Febr. 1775 ergangene Ausschreiben wiederholt verboten worden, solches aber nach dermis-
fälligen Erfahrung bisher an manchen Orten und zwar um deswegen noch immer fortgedauert hat,
weil dergleichen Frevler von^ den- übrigen Einwohnern des OrtS zur jedesmaligen Bestrafung
nicht angezeigt werden; So finden Wir Uns endlich, um diesen Unfug und alle damit verknüpfte

^schädliche Folgen ans dem Grunde zu heben, gnädigst bewogen, hierdurch weiter zu. verordnen,
idaß die Landstädte und Dörfer , worinn auf die Kirchmesse und auf Neujahr oder sonst ungebühr
licher Weise geschossen wird, so lange Mann für Mann, bis sie den Thäter entdecken , zur Strafe
gesetzt, in den Hauptstädten aber die Policey-Commißiones desto fleißiger auf diesen MsVrauch"
Acht geben sollen. Wäre auch der Exccdent ein Soldat; So soll derselbe sofort arretirt, und' rum
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